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Fahnenschmuck in der Reichsstraße 
 
Am Sonntag, 20.01.2019, findet die alljährliche Sebastiani-Schützenfeier des Schüt-
zengaus Donau-Ries statt. Um den Festumzug durch die Innenstadt besonders feier-
lich zu gestalten, werden die städtischen Gebäude in der Reichsstraße beflaggt. 
 
Hiermit bitte ich alle Anwohnerinnen und Anwohner der Reichsstraße, diesem Bei-
spiel zu folgen und am 19. Januar 2019 den Fahnenschmuck anzubringen. 
 
Für Ihre Bemühungen möchte ich mich bereits jetzt, auch im Namen des Schützen-
gaus Donau-Ries, recht herzlich bedanken.  
 
 

BEKANNTMACHUNG 
über die Eintragung für das Volksbegehren 

  

„Rettet die Bienen!“ 
 

(Eintragungsfrist vom 31. Januar bis 13. Februar 2019) 

 

 

1. � Die Gemeinde bildet einen Eintragungsbezirk. 
 
 
  Es bestehen folgende Eintragungsmöglichkeiten: 
 
 

Eintragungsbezirk Eintragungsraum 

Nr. Abgrenzung 
Bezeichnung und 
genaue Anschrift Öffnungszeiten 

barriere-
frei 

ja / nein 
 
 
 
 
 
 
 

Bürgerbüro Neue Kanzlei 
Zimmer NK 02 
Kapellstr. 6 
86609 Donauwörth 

Mo - Fr 8-12 Uhr 
Mo - Mi 13-16 Uhr 
Do 13-18 Uhr 
Zusätzlich: 
Do 7.2.19 18-20 
Uhr 
Sa 9.2.19 10-12 
Uhr 

ja 



 
 
2. Jeder/Jede Stimmberechtigte kann sich nur in einem Eintragungsraum des Eintra-

gungsbezirks eintragen, in dessen Wählerverzeichnis er/sie geführt wird. Die 
Stimmberechtigten haben ihren Personalausweis oder Reisepass zur Eintragung 
mitzubringen. 

 
3. Stimmberechtigte, die einen Eintragungsschein besitzen, können sich unter Vorla-

ge ihres Personalausweises oder Reisepasses in die Eintragungsliste eines belie-
bigen Eintragungsraums in Bayern eintragen. 

 
4. Jeder/Jede Stimmberechtigte kann sein/ihr Stimmrecht nur einmal und nur per-

sönlich ausüben. Stellvertretung ist unzulässig; es besteht keine Möglichkeit, die 
Eintragung brieflich zu erklären. Die Eintragung kann nicht zurückgenommen wer-
den. 

 
5. Wer sich unbefugt einträgt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis des Volksbegeh-

rens herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 
in Verbindung mit § 108d des Strafgesetzbuchs). 

 
6.   Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport 

und Integration vom 13. November 2018 nach Art. 65 LWG, die u. a. den Gegen-
stand des Volksbegehrens enthält, wurde im Staatsanzeiger Nr. 46 vom 
16. November 2018 veröffentlicht (berichtigt mit Bekanntmachung vom 
30. November 2018, Staatsanzeiger Nr. 49 vom 7. Dezember 2018). Diese Be-
kanntmachung ist in der Gemeindeverwaltung während der allgemeinen Öff-
nungszeiten niedergelegt und kann dort eingesehen werden. 
 

 
11.01.2019 
Armin Neudert 
 

          

 
Blutspenden 
 

Die nächste Blutspende-Aktion des Bayerischen Roten Kreuzes findet am Freitag, 
25.01.2019, von 16.00 bis 20.00 Uhr in Donauwörth BRK-Zentrum, Jennisgasse 
7, statt. 
Sie sind uns herzlich willkommen. 
Wichtig: Bitte bringen Sie zu jeder Spende unbedingt entweder Blutspende-
pass, Personalausweis, Reisepass oder Führerschein mit. 
Spendenalter: 18 bis 68 Jahre. 
 
 



 
 
 
 
Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Schäfstall  
 
Die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Schäfstall findet am Diens-
tag, 29. Januar 2019, um 19.45 Uhr im „Jägerstüble“ des Golfclubhauses auf 
Gut Lederstatt statt.  
 
Tagesordnung: 
1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Bericht des Schriftführers  
3. Kassenbericht  
4. Entlastung des Kassenführers und der Vorstandschaft  
5. Bericht des Jagdvorstehers  
6. Abstimmung über die Verwendung des Jagdpachtschillings 
7. Neuwahlen der Vorstandschaft 
8. Gemeinschaftsmaschinen  
9. Verschiedenes 
 
Zur Versammlung mit anschließendem Jagdessen darf ich alle Mitglieder mit Beglei-
tung herzlich einladen.  
 
gez. Josef Bauer  
Jagdvorsteher  
 
 
Mikrozensus 2019 im Januar gestartet – Interviewer bitten um 
Auskunft 
 

 
Auch im Jahr 2019 wird in Bayern wie im gesamten Bundesgebiet wieder der 
Mikrozensus, eine amtliche Haushaltsbefragung bei einem Prozent der Be-
völkerung, durchgeführt. Nach Mitteilung des Bayerischen Landesamts für 
Statistik werden dabei im Laufe des Jahres rund 60 000 Haushalte in Bayern 
von besonders geschulten und zuverlässigen Interviewerinnen und Intervie-
wern zu ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage sowie in diesem Jahr auch 
zu ihrer Krankenversicherung befragt. Für den überwiegenden Teil der Fra-
gen besteht nach dem Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht. 
Im Jahr 2019 findet im Freistaat wie im gesamten Bundesgebiet wieder der Mikro-
zensus, eine gesetzlich angeordnete Stichprobenerhebung bei einem Prozent der 
Bevölkerung, statt. Mit dieser Erhebung werden seit 1957 laufend aktuelle Zahlen 
über die wirtschaftliche und soziale Lage der Bevölkerung, insbesondere der Haus-
halte und Familien, ermittelt. Der Mikrozensus 2019 enthält zudem noch Fragen zur 
Krankenversicherung. Neben der Zugehörigkeit zur gesetzlichen Krankenver-
sicherung nach Kassenart werden auch die Art des Krankenversicherungs-
verhältnisses und der zusätzliche private Krankenversicherungsschutz erhoben. Die 
durch den Mikrozensus gewonnenen Informationen sind Grundlage für zahlreiche 
gesetzliche und politische Entscheidungen und deshalb für alle Bürger von großer 
Bedeutung. 



Wie das Bayerische Landesamt für Statistik weiter mitteilt, finden die Mikrozensus-
befragungen ganzjährig von Januar bis Dezember statt. In Bayern sind demnach bei 
rund 60 000 Haushalten, die nach einem objektiven Zufallsverfahren insgesamt für 
die Erhebung ausgewählt wurden, wöchentlich mehr als 1 000 Haushalte zu befra-
gen. 
Das dem Mikrozensus zugrunde liegende Stichprobenverfahren ist aufgrund des  
geringen Auswahlsatzes verhältnismäßig kostengünstig und hält die Belastung der 
Bürger in Grenzen. Um jedoch die gewonnenen Ergebnisse repräsentativ auf die 
Gesamtbevölkerung übertragen zu können, ist es wichtig, dass jeder der ausgewähl-
ten Haushalte auch tatsächlich an der Befragung teilnimmt. Aus diesem Grund be-
steht für die meisten Fragen des Mikrozensus eine gesetzlich festgelegte Auskunfts-
pflicht, und zwar für bis zu vier aufeinander folgende Jahre. 
Datenschutz und Geheimhaltung sind, wie bei allen Erhebungen der amtlichen Sta-
tistik, umfassend gewährleistet. Auch die Interviewerinnen und Interviewer, die ihre 
Besuche bei den Haushalten zuvor schriftlich ankündigen und sich mit einem Aus-
weis des Landesamts legitimieren, sind zur strikten Verschwiegenheit verpflichtet. 
Statt an der Befragung per Interview teilzunehmen, hat jeder Haushalt das Recht, 
den Fragebogen selbst auszufüllen und per Post an das Landesamt einzusenden. 
Das Bayerische Landesamt für Statistik bittet alle Haushalte, die im Laufe des Jahres 
2019 eine Ankündigung zur Mikrozensusbefragung erhalten, die Arbeit der Erhe-
bungsbeauftragten zu unterstützen. 
 
 



 

 



 



 



 





 Bürgertelefon 
 

Unter der Nummer 789-789 sind Sie bei Tag und Nacht mit Ihrem Rathaus verbun-
den. Das Bürgertelefon nimmt Ihre Wünsche und Anregungen gerne auf. Eine Ant-
wort bekommen Sie so schnell wie möglich! Anonyme Anrufe werden nicht bearbei-
tet! 
 
 
Stadtbibliothek 
 
Über 35.000 Medien (Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Brett- und Konsolenspiele, 
Hör-CDs und e-Books) gibt es aus unserem Sortiment  zu  entleihen. Besuchen Sie 
unseren Web-Katalog auf www.donauwoerth.de, dort können Sie rund um die Uhr 
Medien suchen, vorbestellen, Ihr Leserkonto einsehen und Medien selbstständig ver-
längern. 
Auf der Plattform www.onleihe-schwaben.de sehen Sie das umfangreiche digitale 
Angebot in Form von e-Books, e-Audios und e-Papers und können dann ihre ge-
wünschten Titel auf Ihren PC, Tablet oder mp3-Player herunterladen. 
 
Stadtbibliothek Donauwörth | Reichsstraße 32 | 86609 Donauwörth 
Tel.: +49 906 23320 | E-Mail: stadtbibliothek-donauwoerth@t-online.de 
Web: www.donauwoerth.de 
facebook: www.facebook.com/Stadtbibliothek.Donauwoerth 
 
Öffnungszeiten: 
Montag             13.00 – 18.30 Uhr 
Dienstag             9.00 -  13.00 Uhr 
Mittwoch           13.00 –  18.30 Uhr 
Donnerstag         9.00 – 13.00 Uhr 
Freitag               13.00 – 18.30 Uhr 
Jeder 1. Samstag im Monat: 9.00 – 13.00 Uhr 
 
Medienkatalog: 
http://webopac.winbiap.de/donauwoerth 

 
Bibliothekskataloge im Internet: 
http://www.schwabenfindus.de/ 
http://www.onleihe-schwaben.de/schwaben 

 
 
Stadt Donauwörth 
Armin Neudert 
Oberbürgermeister 


